
der k. k. in außerordentlichen Steuersachen , omn cleioKutione cun?
niurn instanriarurn , ausgestellten Hofcornmissron.

Für dreNkstdenzstadtWien und die Bezirke inner den Linien.

Bekehrung , wie sich in Absicht der durch die höchsten Patente vom 6 . September ' « » »
ausaeschriebcnen lopercentigen Tilaungs - Steuer vom unbeweglichen und be¬
weglichen Stammvermögen zu benehmen ist.

nunmehr die zwey höchsten Patente wegen Entrichtung der ivper-
centigen Tilgungs - Steuer von dem unbeweglichen und beweglichen Ver¬
mögen anher gelangt sind ; so wird jedem Hauseigenthümer ein Abdruck
von diesen ?,wey Patenten , dann den zwcy Circularien in Rücksicht der
bewilligten Pr ämien für jene , welche ihre schuldigen Steucrbrträge vor
Verlauf der bestimmten Zahlungsfristen abführen , zu dem Ende mitge-
theiit , um solche sammt diesem gegenwärtigen Circulare , jeder im Hau¬
se wohnenden Zins - und After - Partey einseherr zu lassen . Um sich aber
des zweckmäßigen Vollzuges alles dessen was in Ansehung dieser bei¬
den Steuern anbefohlen ist , mehr zu versichern , und allen etwa entste¬
henden Zweifeln sowohl , als irrigen Auslegungen , und daher geleite¬
ten Entschuldigungen vorzubeugen , ist nachfolgende Belehrung über
das , von den Steuerpflichtigen bey Abgebung ihrer Erklärungen und
Steuer - Berechnungen zu beobachtende Benehmen , ergehen zu lassen,
nöthig befunden worden , und zwar:

Bey der lopercentigerr Tilgungs - Steuer vom unbeweglichen Stamm¬
vermögen.

i ) Zu dem § . 4 . Zu diesem kommt vor , daß der Capitalswerth
der Häuser nach dem Maßstabe ihrer Durchschnitts - Erträgnisse von den
Jahren 1806,1607 und 1L0U in der Art zu bestimmen ist , daß der aus¬
fallende Durchschnitts -Betrag zu Capital zu 6 Percent berechnet wer¬
de , von welchem sohin der zehnte Theil als Tilgungs - Steuer zu entrich¬
ten ist . Da aber bey der bisher bestandenen Classenfteuer den Haußin-
haberri bey der Angabe der zu versteuernden Zins - Erträgnisse bewilli¬

get war , die auf dem Haufe haftenden Privarschulden , dre magistrati¬
schen Steuern , nähmlich das 6tel , das ? tel , dann Reparations - Kosten,
so wie auch andere mit dem Besitz des Hauses alljährlich verbundenen
Auslagen abzuziehen , wornach selbe nur den rein verbleibenden Zins¬
betrag versteuert haben ; so wird somit zur mehreren Aufklärung bry-

mögen nicht Statt haben , sondern , daß hicrbey jeder Cigcnthümer eines

Hauses,solches mag schon bey denStändeu inliegen,oderzueinemmagistra-
ltschen ober Kreygrunde gehören , dey Vermeidung der patentmäßigen
Strafe des doppelten Steuerbetruges verbunöen ist , alle jene Zinsbe¬
träge , welche er in den Jahren illoö , 1807 und 1600 von den Partepen
bezogen hat , mit Zuschlagung des Zinses seiner eigenen Wohnung,
für reden dreier drey Jahrgänge besonders (jedoch nur nach der Loral-

rnrr -.me aller in jedem Jahre ausgefallenen Zinserträge auSgeörückr ) ;
a



genau aufzuführen , wo sohin nach dem gemachten Durchschnitte der ver¬
bleibende Zins zu einem Kapital zu 6 Hiercent anzuschlagen ist, von
welchem Capital der rote Theil alsLilgungssteuer zu berechnen, und zu
bezahlen seyn wird.

2) Zu dem K . 6. Da die öffentlichen Staats - und Fonds - Gü-
ter von der Bezahlung der lopercentigen Steuer enthoben sind, nach¬
dem sie ihrer Natur nach ohnehin zum Besten des Staats verwendet
werden ; so versteht sich von selbst, daß sich diese Befrevung auch auf
jene Capitalien erstrecket, welche sie auf andern Häusern und Realitä¬
ten Satzweis vorgemerkt haben , und dem Schuldner siebt daher frey,
diese Capitalien bcy der Angabe seines unbeweglichen Stammvermö-
gens abzuziehcn , doch hat er immer in der Fasson die Summe des Be-
rrages und den Foad , welchem das Capital zugehört , bestimmt anzu-
setzem

z) Zu dem §. , z . w :rd zur besseren Erklärung Leygsfügt , nach¬
dem sich die Fälle öfters ereignen , Laß eine Realität mehrere Besitzer
hat ; so ist für diesen Fall nicht von jedem Ancheilhaber , sondern von
allen gemeinschaftlich , oder nur von einem einzigen im Nahmen der übri¬
gen die Fassion abzugeöen ; im Falle »Ler , als die übrigen Amhei ? -
haber nebst dieser Realität auch noch ein anderes , der Til ^ungs- Steuer
unterliegendes Vermögen allein besitzen , so haben sie in Rücksicht die¬
ses zweptcn ihre Fassion der Ordnung gemäß , in jenem Hause abzugeberr,
wo sie wohnen , und die Bemerkung bcyzufetzen , daß in Rücksicht der
erstem zu benennenden Realität , wo sie Antheilhabersirrd , dirFassro r
bereits von den: nahmhaft zu machenden Mireigenrhümrr urner den
Nummern deS Stadt - oder Bvrstadlgruudes abgegeben worden sey. Kon
jenen Häusern und Realitäten , weiche unter der Bsruumofchaft ste¬
hen , hat der Vormund ; vonffnen , die in einem Kechlftreite verflochten
sind , der gerichtlich ausgestellte Massaverrreter , und von jenen , dre
in der gerichtlichen Abhai . dlung begriffen sind , der Kerlassenschafts-
curator die Fassron abzugeben . In jenem Falle , wo ein Hausinhaber
nicht in flmem eigenen Hause , sondern anderswo wohnet , wo er auch
seine Fassten abgab , so hat sich derselbe m deur Verzeichn isse ftirres eigenen
Hanfes , mit Ansetzung seines Rahmens undCharakttrö , arrfjewes Haus«
Nummer zu berufen , wo er sich fatirts , und nicht allem den Eta . .

rdt -oditW
stadtgrund , ws dieses geschah , sondern auch den Zins , weichen dieses Haus
getragen hat , und dm er allda versteuert haben soll , bestimmt auzuge»
ben. In der Haupt -Fassion aber , welche ein solcher außer fernemHaus
befindlicher Eigevthümer in feinem Wohnort abgibt , hat derselbe sammt«
Üche Realitäten genau zu benennen , und die Lrre , Md Hausnummern
zu bestimmen , wo sie liegen , um sich dadurch von der Äechrheit der
Zinsangabe überzeugen zu können , wornach dann die Fassiomn auf
folgende Art zu verfassen sind:

Der Unterzeichnete erkläret sich hiermit , unter adslicher
Treue (priefterlichenTreue ) odcr (an EidesStatt) daß lein m>
deweglrcheö Erammvermögen in dem Haufe Nr . . Stadt bestehe,

welches in dem Jahre 1606 . . . . . . .
in dem Jahre 1607 . . . .
in dem Jahre 1803 . . . . . . . . . . . fi.
cheS im Durchschnitt
betragt . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl»

ff.
Zms er trug,wel-



dieses zu 6 Percent berechnet, macht ein Mammvermögen von . . « fl . ,hiervon entfällt die loprrcentige Steuer mit . . . fl. , welche er zu ent¬
richten schuldig ist. Besitzt derselbe nebst dieser Realität noch mehrere
Häuser , so hat er solche nach obigen Beyfpiel der Ordnung nach

Paragraph « vvrkommt , daß bey den neugebauten Häusern das Arnser-
ttägmß nachdem Maßstabe , wie es in den Jahren 1606 , 16- 17 und
1606 wahrscheinlich , gewesen sryn würde , fatirr werben solle ; so hatder Besitzer eines solchen neugebauten Hauses , bep Angebrmg des
Durchschnittes der Erträgniß , auch immer den Maßstab zu bestimmen,
nach welchen er den Durchschnitt berechnet hat.

4) Zu dem §. 14. Har der Besitzer einer NealuLL nicht mir allein
jene Kapitalien , welche er einem Inländer schuldct , irr Umschlag zu
bringen , sonder« auch jene unterliegen der Ger fteuerrrug , welche ervon
einem Ausländer entlehnet bar , und istdemsechknebenürüs unbenommen,
bey Bezahlung der Interessen dies n loperce -wiaen Stammvenuögens-
Steuerbetrag seinem fremden Gläubiger adzvzicheu. WeiterS findetma»
diesen Paragraph , um allen Irrungen , und etwa durch Aufkündigung der
Eaprtaüen , oder durch die Abziehung der Z teuer von Jut - reffen ent¬
stehenden Streitigkeiten vorznbrugen , annoch brpzusetzm , daß sich
jedermann bey dem Kauf , oder Verkauf einer Realität besonders ge¬nau vorzufthm habe , damit seine allenfalls zu fordernden Interessen
vorgemerkt , kurz , damit alles wegen Berichtigung Rr lopcrcentigm
Stammvermögens - Steuer verläusig in Ordnung gebr acht , und ausge¬
glichen sey , indem sich diese Hofcommisf - on , welche sich u - derley Ver¬
änderungen unmöglich einlaffen kann , imruer au öur zeitlichen Besitzereruer derlei) veräußerten Realität , wegen Bezahlung der Steuer , hal¬ten , und ihn zum Erlag der rückftänd . gen Raten ( mit Vorbehalt des
alleafällige » Ersatzes von seinen Verkäufer ) zwingen würde.

Bey der lopercentigen Tilgungs - Steuer vom beweglichen fruchtbrin¬
genden Vermögen.

5) Zu dem Z. 2. Da das höchste Patent die AabrikS Inhaber
berechtiget , bey der vom beweglichen Ver möge ;; zu vezahlendm Steuer,

zahlt hat ; so versteht sich von selbst, daß sich dir ; es nur sufjme Sum¬
me erstrecket, welche die Einlage des Fabriks -Gebäudes frisst bemffr,und daß hierzu die allenfalls dazu gehörigen Grunde nichr gerechnet,und dre hiervon bezahlte Steuer auch nichr abgeschlagen werden kanrr.
Es hat daher jeder FadnksJnhaber , oder im Kalle m - hrere Anrherl-
haber sind , alle zusammen , ober eurer im Rahmender übrigen , in der
Fasiron des beweglichen Stammvermögens den Betrag genau zu be¬
stimmen , welchen er für sein Aabritsgebäude abgezogen hat.b) Zu dem 8. 3 . b . Die Vorrärhe Mer Gewerbsleute,
welche zur Haltung verreiben gesetzmäßig verbunden sind , haben zwar
vermög höchsten Patents die Steuer frepheit zu genießen , jedoch auch nicht
jene Vorräthe , welche die vorgefchriedme Summe übrrstergru . Es ha¬ben daher die Gewerdsleute ihren ganzen L- orrath bey Vermeidung der



fl. bestehe,fl.
fl.

rdig zu

patentmäßigen Strafe genau anzugeben , unddenBeysatz zu machen,wie viel sie hiervon vorschriftsmäßig zu haben verpflichtet sind.
7) Au dem §. 6. Da jeder Fatent verpflichtet ist, deutlich , und

abaesondert anzusctzen , wie viel er fruchtbringendes bewegliches Ver¬
mögen an nicht Satzweis vorgemerkten Capitalten besitzet , wie hoch sich
der Werth jener Vorräthe , die er bey seinem Gewerbe wirklich hat , dann
des zur Handlung bestimmten Geldes , dann wie hoch sich der Werth
jener ihm eigenthürnlichen Produkten belauft , mir welchen er , ohnezu
einer befugten Handlungs -Elasse zu geboren , Handel treibt ; so wird
den Fatenten dieses nachfolgende Passions - Formular zur genauen
Hiernachachtung vorgeschrieben:

Endes Unterzeichneter erklärt sich hiermit unter adelicher
Treue , (priesterlicherTreue) oder (anEides Statt,) daß sein
der lopercentigen StammvermögensSreuer an niche Satzweis versrcher-
tenCaprralien anliegendes Vermögen in . . t

fein zur Handlung bestimmtes Geld,
und die Gewerbövorrätheund Werk-

und die übrigen Vorräthe . . . . . . . .
ausmachen , wovon die icPercenti-
ge Vermögenssteuer mit . .
entfällt , welche Fassivn gleichfalls von den Fatenten cigenhar
unterfertigen ist.

Da übrigens in dem höchsten Patents vorgeschrieben ist , daß sich
auch diejenigen , welche dieser Steuer nicht unterliegen , dcnrwchzu sauren
haben ; so haben dieselben ihreFaffwnen aufnechforgeude Art zu verfassen:

Der Endesunterzeichnete erklärt sich hiermit unter adelicher
Treue (priesterlicher Treue ) oder ( anEidesStatt ) daß er kein
- er ic percentigen Stammvermögens - Steuer unterliegendes fruchtbrin¬
gendes Vermögen besitzt . Diese Fassion ist gleichfalls von jedem Faterr-
ten eigenhändig zu bekräftigen

6) Zu dem 8 - 15 . Da der Weg, in welchen die Erklärungen ein¬
zureichen sind , der nähmliche , wie bey der Classensteucr ist ; so wird den
sämmtlichen Hausinhabern , Besorgern , Vormündern , oder gerichtlichen
Massevertretern zur strengenPflicht gemacht , sowohl die eigenenFaffionm
in Rücksicht des unbeweglichen Stammvermögeus , als auch jene über
das bewegliche fruchtbringende abzugedm , so auch von den rm Hause
wohnhafrsn Miech - , oder Afterparteyrn , im Falle dieselben nicht auch zu-
gleich ein unbewegliches Vermögen besitzen , nur die eir. fachm fruchtbrin¬
genden beweglichen Stammvermögens -Ateuer -Fassior -en , in dem erste-
reu Falle aber , ist nebst diesen auch eine zweyte Faffion über das unbe¬
wegliche Stammvermögrn abzuforder n ; zugleich werden aber auch die
sämmtlichen Hausinhaöer und Besorger u . s. w . angewiesen , über diese
Fassionen , so wie es bey der Classcnfteuer immer gewöhnlich ist , eigene
Verzeichnisse und zwar auf ganzen Bögen , mit Beyseßung der Tarrf-
mrd Annahmen , dann des Charakters , der Zms - , oder Afterparteyen
zu verfassen und anher zu überreichen . Besonders aufmerksam muß
man jedoch sämmtliche Fatent ^ r auf den Umstand machen , daß
die Vermögenssteuer von unbeweglichen Realitäten , mir jenen
des fruchtbringenden beweglichen Stammvermögens me vermengt wer¬
den darf , nachdem über jede dieser Steuer ( üb ^r weiche eigene Be-



rechnungen geführt werden müssen ) abgesonderte Zahlungs - Anweö
sangen den Parteyen eingehändiget werden , es sind daher , im Falle
von einer Partey zu jeder dieser Steuer eine Faffion abzugeben ist,
diese nie zusammen auf einen Bogen zu schreiben , sondern jede dersel¬
ben ist auf ein besonderes Blatt zu verfassen , doch müssen diese doppel¬
ten Erklärungen gleich unter einem anher überreicht werden ; der Haus¬
besitzer oder Besorger aber hat sowohl über die unbeweglichen als
fruchtbringend beweglichen Steuerfaffionen zwey abgesonderte nach
oben erwähnter Vorschrift verfertigten Verzeichnisse zu verfassen . Im
Falle aber , daß sich der Hauseigenthumer allein in der Lage befinden soll¬
te , eine Fassion über ein unbewegliches Stammvermögen abzugeben , so
ist es hinlänglich , wenn er diese Fassion den übrigen Faffionen der in
dem Hause wohnenden Parteyen über das fruchtbringende Vermögen
beylegt , indemHaupt -Einbegleitungs -Verzeichnisse aber die Bemerkung
beyrückt , daß die in dem Hause wohnenden Parteyen kein unbewegli¬
chesStammvermögen besitzen.

9 ) Zu den 88 - > 4 und ii . Hier wird jedem Fabrikanten , Mei¬
ster und GewerbSmann oder Freykünstler u . s. w . zur Pflicht gemacht , in
feiner abzugebenden Fass on , über bas fruchtbringende beweglicheMamm-
vermögen bestimmt deyzusetzen , ob er zu dem Betriebe feines Erwerbes
Gesellen , weibliche Arbeiterinnen oder Gehülfen hält , und für diesen
Fall hat er die Anzahl derselben anzugeben.

10 ) Zu dem § . 22 . Damit diesämmtlichenFassionenbis rs . Ja-
nuar iLii den höchsten Patenten gemäß verläßlich anher übergeben wer¬
den können , so wird den sämmtlichen Zins - und Afterparteyen der geschärf¬
te Auftrag gemacht , diese Fasstonen wo nicht früher , doch wenigstens
längstens bis letzten December 1 3 10 an den Hausinhaber verläßlich abzu-
aeben , welcher sohin die vorgeschnebenen Verzeichnisse hierüber zu ver¬
fassen , und anher zu überreichen haben wird . Derjenige aber , welcher
ein zu versteuerndes unbewegliches oder fruchtbringendes bewegliches
Stammvermögen besitzt , und seine Faffion hierüber zur rechten Zeit
nicht abgibt , wird nicht allein von Seite dieser Hofcommiff on vorge¬
rufen und zur alsogleichen Verfassung der Faffion verhalten , sondern
auch noch mit der in dem höchsten Patente bestimmten Strafe mir ä von
i oo fl . belegt werden.

Nachdem aber diese höchsten Patente vom 1 . November iLiv in ih¬
re Wirkung treten , so ist es keineswegs nöthig , daß mit Ueberreichung
der dießfälligen Fassronen bis zu Ende der oben erwähnten Termine zu-
gewarret werde , da diese Fassionen vom 1 . November d . I . an , von der
hierortigen Hofcommiff,on in außerordentlichen Steuersachen ohne wei¬
tern übernommen werden , welches selbst für die Parteyen besser ist , in¬
dem bis zu dem i 5 . Januar 1L11 die allenfälligen Anstände vorläufig
behoben werden könnten.

Da endlich in den höchsten Patenten , und zwar über dieuubeweg-
liche Srammvermögens -Steuer ein fünfzehnjähriger Termin zur Berich¬
tigung der ganzen Schuldigkeit , in Rücksicht der Versteuerung des frucht¬
bringenden Stammvermögens aber , vermöge Weiler n höchsten Paten¬
te , ein Termin von 5 Jahren , den Großhändlern , siaufleuteir , und rerje-
nrgen , welche ohne zu einer bestimmten Handlungsciaffe , oder zu einem
Gremium gehören , ein Termin von zwey Jahren zur Berichtigung der
ganzen Schuld,gtert ertheckl worden ist , die thellweise Abzuhr aber in



Halbjährigen gleichen Fristen zu geschehen Hat; so wird zurBerichtigung

dieser Steuern jedes Jahr der erste May und erste November als Zah¬

lungstermine festgesetzt, welche um so gewisser zuzuhalten find , als

jenen Parteyen , welche mit der Abfuhr der schuldigen Beträge in

Rückstand bleiben sollten , ohne weiters nach Vorschrift deS höchsten

Patentes 8- 32 der Strafbetrag mit Percent von , oc» für jeden

Monath der Verspätung aufgerechnet werden würde. Uebrigens werden

auch in den , den Parteyen hinauszugcbenden Zahlungs -Anweisungen

diese Abführungs- Fristen genau vorgeschrieben feyn , damit sich Jeder¬

mann von der Zeit , wann er feinen Steuerbetrag zu berichtigen hat,

selbst überzeugen könne , und so auch über die geleistete Zahlung vonje¬

den Ratum durch die Bestätigung der Lasse , die Sicherheit in Hän¬

den habe.
Wien am i » . Oktober iöio.

ran; Grafv . Sauran
Statthalter.
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